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Steuerliche Abzüge 
bei Home-Office 
 
Das Bundesgericht äus-
serte sich zu den Möglich-
keiten des steuerlichen 
Abzugs für Arbeitnehmer 
für Home-Office wie folgt: 

Steuerliche Abzüge sind 
nur möglich, 

 wenn der Steuerpflich-
tige regelmässig einen 
wesentlichen Teil seiner 
beruflichen Tätigkeit zu 
Hause erledigen muss 
und über einen Raum 
verfügt, der zur Haupt-
sache beruflichen Zwe-
cken dient.  

 wenn der regelmässige 
und wesentliche Anteil 
der Tätigkeit bei rund 
40 Prozent der Arbeits-
zeit liegen muss, wobei 
die Nachweispflicht 
beim Steuerpflichtigen 
liegt.  

Wird ein Arbeitszimmer 
nicht ausschliesslich für be-
rufliche Zwecke verwen-
det, so ist für die private 
Nutzung ein Kostenanteil 
der berechneten Zimmer-
miete den Lebenshaltungs-
kosten zuzurechnen. 
(Quelle: BGE 2C_1033 / 
2017 vom 31.5.18)  
 
 
 
 
 

Unternehmens-fi-
nanzierung und Be-
treibungsgeschäfte 
neu auf Easy-
Gov.swiss  
 
Seit Anfang Juli unter-
stützt der Online-Schalter 
des SECO Unternehmen 
und Privatpersonen mit 
neuen Funktionen: 

 Betreibungen gegen 
eine natürliche oder ju-
ristische Person einlei-
ten 

 Auszug aus dem Betrei-
bungsregister beantra-
gen. Dies gilt auch für 
natürliche Personen 
ohne Registrierung und 
Login auf Easy-
Gov.swiss, also im öf-
fentlichen Teil 

 KMU Bankkredite auf-
nehmen: Die Kontakt-
aufnahme mit der zu-
ständigen Bürgschafts-
organisation kann neu 
online via Easy-
Gov.swiss eingereicht 
werden.  

 
Schwangerschaft 
muss während der 
Probezeit nicht of-
fengelegt werden 
 
 
 
 
 
 

In einem aktuellen Fall hat 
das Bundesgericht ent-
schieden, dass Arbeitneh-
merinnen nicht verpflichtet 
sind, die Arbeitgeberin be-
reits vor Abschluss eines 
Arbeitsvertrages oder wäh-
rend der laufenden Probe-
zeit über eine bestehende 
Schwangerschaft zu infor-
mieren. Auch eine verzö-
gerte Mitteilung der 
Schwangerschaft ist nicht 
rechtsmissbräuchlich. 
(Quelle: BGE 4A_594/ 
2018 vom 6. Mai 2019)  
 
Mehrwertsteuer-li-
cher Umgang mit 
der Übernahme von 
Aus- und Weiterbil-
dungskosten 
 
Fallen bei einem Arbeitge-
ber Aufwendungen für un-
ternehmerisch erforderli-
che Aus- und Weiterbildun-
gen an, so kann der Vor-
steuerabzug vorgenom-
men werden. Dies gilt auch 
für Umschulungskosten 
von Mitarbeitenden.  

Beiträge an die berufsori-
entierte Aus- und Weiter-
bildung von Mitarbeiten-
den, die vom Arbeitgeber 
übernommen werden, gel- 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ten seit dem 1. Januar 
2016 nicht mehr als geld-
werter Vorteil des Mitarbei-
tenden. Sie berechtigen 
neu den Arbeitgeber zum 
Vorsteuerabzug. Ein Vor-
steuerabzug beim Arbeit-
geber ist auch dann mög-
lich, wenn der Mitarbei-
tende die durch das Bil-
dungsinstitut erstellte, auf 
ihn ausgestellte Rechnung 
zuerst selber bezahlt hat 
und die Kosten durch den 
Arbeitgeber ersetzt be-
kommt.  

Der Arbeitgeber muss in 
solchen Fällen im Besitz ei-
ner durch das Bildungs-
institut ausgestellten Rech-
nung zu sein auf der die 
Mehrwertsteuer ausgewie-
sen ist. Zudem muss der 
Mitarbeitende während der 
in Rechnung gestellten 
Aus- und Weiterbildungs-
zeit in demjenigen Unter-
nehmen beschäftigt sein, 
welches den Vorsteuerab-
zug geltend macht. Wech-
selt ein Mitarbeitender 
nach Beendigung einer 
Aus- und Weiterbildung 
den Arbeitgeber, so darf 
der neue Arbeitgeber auf 
Grund der vom Bildungs-
institut an den Mitarbeiten-
den ausgestellten Rech-
nung keinen Vorsteuerab-
zug vornehmen; dies auch 
dann nicht, wenn der Mit-
arbeitende seinem alten 
Arbeitgeber die Kosten zu-
rückerstattet und der neue 
Arbeitgeber diese Rücker-
stattung übernimmt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kommt es aufgrund der 
Nichteinhaltung einer ge-
troffenen Aus- und Weiter-
bildungsvereinbarung zu 
einer Rückerstattung sol-
cher Kosten durch den Mit-
arbeitenden, so ergeben 
sich daraus keine mehr-
wertsteuerlichen Folgen: 
es kommt weder zu einer 
Korrektur des seinerzeit 
vorgenommenen Vorsteu-
erabzuges noch zu einer 
Besteuerung des rückzahl-
baren Betrages.  
 
Gemeinsamer 
Wohnsitz bei Kon-
kubinat nicht nötig 
Bei einer Pensionskasse 
reichte ein Mitarbeiter eine 
Anmeldung ein, bei der er 
seine Lebenspartnerin als 
Begünstigte erklärte. Die 
Lebenspartnerin lebte nicht 
mit ihm zusammen an ei-
nem Wohnsitz. 

Die Kasse akzeptierte das 
nicht, da gemäss Regle-
ment Leistungen nur an Le-
benspartner bei gemeinsa-
mem Haushalt seit fünf 
Jahren möglich seien. Der 
Versicherte argumentierte, 
er lebe mit der Frau zusam-
men, sie würden aber we-
gen des Arbeitsorts ab-
wechselnd in zwei Woh-
nungen leben. 

Das Zürcher Sozialversi-
cherungsgericht hiess die 
Klage des Mitarbeiters gut 
und entschied, dass ein ge-
meinsamer Wohnsitz laut 
Reglement nicht nötig sei. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entscheidend sei, dass die 
Partner den Willen hätten, 
als Wohngemeinschaft zu 
leben, also in einer klassi-
schen Zweierbeziehung. 
(Quelle: Sozialversiche-
rungsgericht Kt. Zürich, 
BV.2018.00024 vom 
7.9.2018)  

 
Bürgschaften sind 
nur notariell be-
glaubigt gültig 
 
Der Inhaber einer GmbH 
nahm bei einem Dritten ein 
Darlehen von CHF 400'000. 
auf. Er verpflichtete sich, 
persönlich dafür zu haften, 
falls die GmbH die Schuld 
nicht begleichen könne. 
Die GmbH ging wenig spä-
ter Konkurs und der Darle-
hensgeber forderte sein 
Darlehen zurück. Von den 
CHF 400'000. erhielt er nur 
CHF 81'000. und klagte 
deshalb auf den Restbe-
trag. 

Das Bundesgericht ent-
schied, dass gemäss Ge-
setz die Bürgschaft ab CHF 
2'000. nur gültig sei, wenn 
sie notariell beglaubigt 
wurde. Dies sei in diesem 
Fall nicht getan worden 
und deshalb muss der Be-
trag nicht bezahlt werden. 
(Quelle: BGE 4A_90/2019 
vom 2.4.2019) 
 
Zu tiefer Akontobe-
trag bei Nebenkos-
ten ist erlaubt 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Die Erstmieter eines Mehr-
familienhauses zahlten 
dem Vermieter für die Ne-
benkosten jeden Monat 
280 bis 360 Franken 
akonto. Nach zwei Jahren 
erhielten sie die definitive 
Abrechnung der Nebenkos-
ten, die doppelt so hoch 
wie die Akontozahlungen 
war. 

Die Mieter wehrten sich da-
gegen bis vor das Bundes-
gericht. Sie wollten nur 20 
Prozent der Nachforderung 
bezahlen.  

Das Bundesgericht gab 
dem Vermieter Recht. Die 
Mieter müssen die Neben-
kosten vollumfänglich zah-
len, denn der Vermieter 
müsse nicht im Voraus von 
sich aus über die tatsächli-
chen Kosten informieren. 
(BGE 4A_339/ 2018 vom 
29.1.2019)  
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